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Amtsgericht 20

Ober-Gerichtsvollzieher/in

Dienstregister I

Dieses Register enthält einschließlich des Titelblattes

_____________(i. B.:__________________________

____________________________________) Blätter, 
die mit einer – amtlich angesiegelten – mit Trocken-
stempel befestigten – Schnur durchzogen sind*).

____________________, den ___________________
D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

______________ 
*) Bei Registern, die in einen festen Einband gebunden und beschnit-
ten sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen.

Die Richtigkeit der Übertragung der Seitennummern in 
das Kassenbuch II wird bescheinigt
.

____________________, den ___________________
D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

Anleitung

1. 1Jeder Auftrag erhält in Spalte 1 eine besondere Nummer. 2Zustellungsaufträge sind nur einzutragen, wenn 
sie allein auf die Durchführung von Zustellungen gleich welcher Art gerichtet sind (z. B. Pfändungs- und Über-
weisungsbeschlüsse, vorläufige Zahlungsverbote usw.). 3Zustellungen, die innerhalb eines Vollstreckungs- o-
der sonstigen Auftrags zu veranlassen sind, sind nicht gesondert zu erfassen.

2. In Spalte 2 sind Tag und Monat anzugeben, bei Übertragungen aus früheren Registern auch die Jahreszahl.

3. 1In Spalte 3 sind zur Bezeichnung des Auftrags der Name der Parteien unter Voranstellung des Namens 
der auftraggebenden Partei , bei Behörden auch deren Geschäftszeichen, und das Dienstgeschäft anzuge-
ben. 2Bei Zustellungsersuchen ist das Aktenzeichen des Gerichts, bei auswärtigen Gerichten auch der Ge-
richtsort anzugeben. 3Sachen, in denen Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt worden ist, sind als sol-
che zu kennzeichnen. 4Bei Dienstgeschäften außerhalb des Amtssitzes des Gerichtsvollziehers ist auch der 
Geschäftsort zu vermerken. 5Bei der Bezeichnung des Dienstgeschäfts sind Abkürzungen statthaft, z. B.: 
Z = Zustellung, Pr = Protest.

Eintragungsbeispiele:

Müller ./. Schulz
30 B 1316/80 Hamburg
Z

Meyer ./. Meyer
8 C 950/80
pZ in Neuhaus
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4. 1In Spalte 4 sind die einzelnen Dienstverrichtungen alsbald nach ihrer Vornahme zu vermerken.2In der 
Spalte 4a ist das Datum, in den Spalten 4b bis 4f die Anzahl der erledigten und versuchten gebührenpflichtigen 
Dienstverrichtungen einzutragen. 3Bei Zustellungen durch die Post und durch Aufgabe zur Post (Spalte 4b) ist 
das Datum des an die Post gerichteten Ersuchens maßgebend. 4In Spalte 4b bis 4d werden nur Zustellungen 
von Schriftstücken erfasst. In Spalte 4e werden die elektronischen Zustellungen (§ 193a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und 2 ZPO) eingetragen und hierzu in Spalte 8 die Anzahl der Zustellungen nach § 840 ZPO vermerkt. ⁶In 
Spalte 4g werden sonstige Dienstverrichtungen, z. B. Beglaubigungen vermerkt.

5. 1Die Gebühren und Auslagen sind in Spalte 5 einzutragen, sobald sie entstanden sind, also nicht erst nach 
ihrem Eingang. 2In Spalte 5e ist bei umsatzsteuerpflichtigen Dienstgeschäften die Umsatzsteuer anzugeben. 
3Die Eintragungen müssen mit den Kostenrechnungen auf den Urkunden, Niederschriften usw. übereinstim-
men. 4Die Wegegelder nach Nr. 711 KV-GvKostG und die Reisekosten nach Nr. 712 KV-GvKostG sind in 
Spalte 5d einzustellen. 5In Spalte 5f ist die Pauschale nach Nr. 716 KV-GvKostG, in Spalte 5g sind die Ausla-
gen nach Nummern 701 bis 710 und 713 bis 715 KV-GvKostG einzustellen. 6Soweit bei bewilligter Prozess-
oder Verfahrenskostenhilfe, bei Aufträgen des Gerichts und bei Gebühren- und Kostenfreiheit die entstande-
nen Kosten nicht eingezogen werden können, wird Spalte 5 nicht ausgefüllt (vgl. Anleitung 7). 7Stellt sich die 
Unmöglichkeit der Einziehung aus den vorgenannten Gründen erst nachträglich heraus, sind die in Spalte 5
eingestellten Beträge dort erkennbar abzusetzen.

6. In Spalte 6 ist nach dem Kosteneingang der eingegangene Betrag zu vermerken.

7. 1In Spalte 7 sind die nach § 7 Abs. 3 GVO aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen zu vermerken (z. B. 
in den Fällen der Nummer 6 Abs. 2 und 3 DB-GvKostG). 2Die nach dem GvKostG fällig gewordenen Kosten 
sind in voller Höhe aufgeschlüsselt in Spalte 8 zu vermerken. 3Dort ist auch die Absendung der Kostenmittei-
lung oder der Grund für ihre Unterlassung zu vermerken. 4Werden in den in Satz 1 bis 3 genannten Fällen 
Kosten an den Gerichtsvollzieher abgeführt oder von ihm eingezogen, sind sie in Spalte 5 einzutragen. 5Die 
früher in Spalte 7 vermerkten Beträge werden, soweit sie nunmehr durch die in Spalte 5 eingetragenen Beträge 
gedeckt sind, in Spalte 7 erkennbar abgesetzt. 6War die Seitensumme bereits in das KB II übernommen, ist 
der Zahlungseingang unmittelbar in das KB II einzutragen; die in Spalte 7 des DR I eingetragenen Beträge 
sind im KB II in den Spalten 12 und d13 gleichzeitig erkennbar abzusetzen. 7Auf die Eintragungen ist im DR I
in Spalte 8 und im KB II in Spalte 14 gegenseitig zu verweisen.

8. Spalte 8 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweckmäßig erscheinen oder ange-
ordnet sind.

9. 1Die Kosten der Spalte 5 und 7 sind nach ihrem Eingang, spätestens aber sechs Wochen nach Eingang des 
letzten auf der Seite verzeichneten Auftrags, seitenweise aufzurechnen und mit den Seitensummen in das 
KB II zu übernehmen. 2Bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingegangene Kostenbeträge (Spalte 5) sind vorher er-
kennbar abzusetzen und unter gegenseitigen Vermerken in Spalte 8 auf die laufende Seite des DR I zu über-
tragen. 3Dabei ist in Spalte 8 jeweils anzugeben „Übertrag“. 4Die laufende Nummer und der Jahrgang des KB II
sind am Ende der Spalte 8 zu vermerken.

10. 1Das DR I wird am 31. 12. jeden Jahres geschlossen. 2Seitensummen können noch bis zum 15.2. des Folge-
jahres in das KB II des neuen Jahres übernommen werden. 3Danach ist entsprechend Nr. 9 Satz 2 und Satz 3
zu verfahren.

11. Hinter die letzte Eintragung ist folgender Abschlussvermerk zu setzen:

„Mit Nr. __________ für Neueintragungen geschlossen.

_______________________, den _________________

_____________________________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“

12. 1Auf der Grundlage der gemäß Nr. 11 vermerkten Auftragsnummer wird die bereinigte Anzahl der in dem Jahr 
erteilten Zustellungsaufträge ermittelt. 2Dazu werden von der letzten am 31.12. vermerkten Nr. für Neueintra-
gungen die in dem Jahr vorangegangenen Neueintragungen abgezogen, bei denen in der Spalte 8 „Über-
trag“ vermerkt worden ist (vgl. Nr. 9). 3Außerdem ist die Zahl der sachlich nicht begründeten Mehrfacheintra-
gungen abzuziehen, d. h. z. B. irrtümliche erneute Eintragungen bereits eingetragener Aufträge, irrtümlich (feh-
lerhafte Annahme der Zuständigkeit des Gerichtsvollziehers) von der Verteilungsstelle zugeteilte und anschlie-
ßend von dem unzuständigen Gerichtsvollzieher unmittelbar an den zuständigen Gerichtsvollzieher abgege-
bene Aufträge, soweit sie von dem unzuständigen Gerichtsvollzieher zuvor in seinem Dienstregister erfasst 
wurden, oder lediglich aufgrund eines Wechsels der Gerichtsvollzieher-Software wiederholt registrierte Auf-
träge. 4Ferner wird die Anzahl der Protestaufträge, die anhand der Bezeichnung des Dienstgeschäfts in Spalte
3 zu ermitteln ist (vgl. Nr. 3 Sätze 1 und 5), abgezogen. 5Die Berechnung ist unter Angabe der konkret abge-
zogenen Nrn. und des Ergebnisses der Subtraktion im Anschluss an den Abschlussvermerk zu dokumentieren:
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„Feststellung der bereinigten Anzahl der Zustellungsauf-
träge

Von der vorstehend vermerkten Nr. der Neueintragungen 
____ (z. B. 151) sind nach Satz 2 die Nummern
- _______(z.B. 25)
- _______(z.B. 58)
- _______(z.B. 114)
d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 3),
abzuziehen, z. B. 151 minus 3 = 148.
Zwischenergebnis der Subtraktion: ______(z. B. 148).
Davon sind nach Satz 3 (sachlich nicht begründete Mehr-
facheintragungen) die Nummern
- _______(Nr. 12)
- _______(Nr. 23)
- _______(Nr. 52)
- _______(Nr. 71)
d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 4)
abzuziehen, z. B. 148 minus 4 = 144.
Zwischenergebnis der Subtraktion: ______(z. B. 144).
Davon sind nach Satz 4 (Protestaufträge) die Nummern
- _______(Nr. 10)
- _______(Nr. 63)
d. h. ____ (Anzahl der Nummern; z. B. 2)
abzuziehen, z. B. 144 minus 2 = 142.
Endergebnis der Subtraktion: _____(z. B. 142), d. h. be-
reinigte Anzahl der Zustellungsaufträge.

_______________________, den _________________

_____________________________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)“



 

EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent

1 2 3 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 8

Summe:   KB II Nr. _________________ / __________

GV 1 Dienstregis ter I  (§ 47 Abs . 1 GVO) - Einlagebogen - (11.2022)

5f 5g 6 7a 7b5a 5b 5c 5d 5e

Aus der Landeskasse zu
erstattende Auslagen

Vermerke
Datum

Zust. un-
ter Mit-
wirkung

der 
Post

Zust.
nach
§ 840
ZPO

Persön-
liche
Zust.

Wech-
sel-

protest

Sonstige
Erledigungen

Gebühren 

Abzu-
liefernde

Klein-
beträge

Einge-
gangen

sind
(Summe d.
Sp. 5a-5g)

Wenn Prozess- oder
Verfahrenskostenhilf

e
bewilligt ist und bei

Aufträgen des 
Gerichts:

Wegegelder und 
Reise-
kosten

Sonstige
Auslagen

Durch
das
Jahr

lfd. Nr.

Tag
des
Ein-

gangs

Bezeichnung des Auftrags

Erledigung des Auftrags Entstanden sind

Doku-
menten-
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Pauschale
nach

Nr. 716 KV-
GvKostG

Auslagen
nach Nrn.

701 bis
710 und 

713 bis 715 
KV-GvKostG

Umsatz-
steuer nach 
Nr. 717 KV-

GvKostG

Wegegelder 
u.

Reisekosten 
nach Nr. 

711 u. 712
KV-GvKostG

Elektronische 
Zust.



 





Durch
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lfd. Nr.
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Ein
gangs

Name des
Bezeichnung
des Auftrags Vermerke

Gläubigers Schuldners

1 2 3a 3b 4 5
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Amtsgericht_________________________________     20____  
 
Ober-Gerichtsvollzieher(in)__________________  
 
 
 

D i e n s t r e g i s t e r II 
 

Anleitung 
 
 
1 Jeder Auftrag wird im Dienstregister vom Eingang bis zum Abschluss des Verfahrens unter der gleichen Dienstregisternummer vermerkt. 
Der Auftrag ist ein Antrag des Gläubigers, das Ersuchen eines Gerichts oder einer Behörde an den Gerichtsvollzieher, eine oder mehrere 
Vollstreckungshandlungen vorzunehmen.  
 
1.1 Jeder Auftrag (nicht jede einzelne von dem Auftrag umfasste Vollstreckungshandlung, z. B. Räumung, Pfändung etc.) erhält in Spalte 
1 eine besondere Nummer. Auch kombinierte Aufträge (z.B. auf Abnahme der Vermögensauskunft nach fruchtloser Pfändung) sind stets 
als ein Auftrag im Dienstregister zu führen. Aufträge aufgrund mehrerer Schuldtitel (z. B. Urteil und Kostenfestsetzungsbeschluss in 
gleicher Sache) sind ebenfalls unter einer Nummer einzutragen, soweit sie zeitgleich vorgelegt werden. Ein gegen Gesamtschuldner 
erteilter Auftrag ist unter einer Nummer einzutragen. Wird ein Auftrag büromäßig als erledigt angesehen (z. B. § 27 Absatz 4 GVO), später 
aber fortgesetzt, handelt es sich nicht um einen neuen Auftrag. Bedingte Aufträge sind erst mit Bedingungseintritt zu erfassen. 
 
1.2 Im Zusammenhang stehende Aufträge, die zeitlich zugleich erledigt werden (z. B. Zustellung und Zwangsvollstreckung), sind unter 
einer Nummer einzutragen.  
 
1.3 Verhaftungsaufträge werden unter einer besonderen Nummer eingetragen. Erteilen mehrere Gläubiger den Auftrag, dem Schuldner 
die Vermögensauskunft abzunehmen, wird jeder Auftrag im Dienstregister unter einer besonderen Nummer eingetragen. Erteilen 
Gesamtgläubiger, die ihren Anspruch aus demselben Titel herleiten, gleichzeitig den Auftrag, dem Schuldner die Vermögensauskunft 
abzunehmen, wird dieser Auftrag unter einer Nummer eingetragen.  
 
1.4 Aufträge zur Nachbesserung von Vermögensauskünften (§ 142 GVGA) sind nur dann als Auftrag neu einzutragen, wenn das 
nachzubessernde Vermögensverzeichnis nicht von dem örtlich zuständigen oder im Wege der Rechtshilfe ersuchten Gerichtsvollzieher 
errichtet wurde (z. B. vom Finanzamt o. a.).  
 
1.5 Soweit Behörden Aufträge erteilen, ist bei diesen in derselben Weise zu verfahren wie bei Aufträgen privater Gläubiger.  
 
2 In Spalte 2 sind Tag und Monat anzugeben, bei Eintragungen aus früheren Registern auch die Jahreszahl.  
 
3 In den Spalten 3 und 4 sind zur Bezeichnung des Auftrags die Namen der Parteien einzutragen, bei Behörden auch deren 
Geschäftszeichen. Bei Ersuchen des Gerichts ist dessen Aktenzeichen, bei auswärtigen Gerichten auch der Gerichtsort anzugeben. Bei 
Zustellungsaufträgen ist in Spalte 4 die Person einzutragen, an die zugestellt werden soll, in Spalte 3 der Auftraggeber.  
 
4 In die Unterspalten der Spalte 5 ist die Zahl der Dienstgeschäfte mit Eingang des Auftrags einzutragen (PZ = vom Gerichtsvollzieher 
persönlich zu bewirkende Zustellungen, EZ = elektronische Zustellungen, Z = unter Mitwirkung der Post zu bewirkende Zustellungen, PR 
= Protestaufträge, ZWV = Zwangsvollstreckungs- und sonstige Aufträge ohne Räumungen, R = Räumungsaufträge, Vst = 
Versteigerungen, Vp = Vorpfändungen, VAK = Aufträge zur Abnahme der Vermögensauskunft, EV = Aufträge zur Abnahme der 
eidesstattlichen Versicherung, AE = Aufenthaltsermittlungsaufträge, DA = Drittstellenauskünfte, IGE = isolierte gütliche Erledigungen).  
 
5 Spalte 6 ist zur Aufnahme klarstellender oder in anderen Bestimmungen angeordneter Vermerke bestimmt. Es müssen ferner vermerkt 
werden:  
 
5.1 bei Vollstreckungsaufträgen die Übertragung in ein anderes oder aus einem anderen Register, die Aktenübergabe oder 
Aktenübernahme an oder von einem anderen Gerichtsvollzieher unter Angabe des Namens und der DR-Nummer, das Ruhen und die 
Fortsetzung eines Vollstreckungsauftrags (§§ 27, 28 GVO), die Weglegung der erledigten Sonderakten;  
 
5.2 bei allen Aufträgen die Bewilligung von Prozess- und Verfahrenskostenhilfe.  
 
6 In Spalte 7 ist das Datum der Erledigung des gesamten Auftrags zu vermerken (nicht das Datum der Erledigung der einzelnen 
Vollstreckungshandlungen). Aufträge, die lediglich noch der kostenrechtlichen Abwicklung bedürfen, gelten hierbei als erledigt. Soweit 
Sonderakten geführt werden und der Auftrag nicht im Jahr der Eintragung erledigt wird, ist das Jahr der Erledigung einzutragen. Diese 
Eintragung ist bei der Vernichtung von Akten gemäß § 43 Absatz 2 GVO zu beachten.  
 
7 Das DR II wird am 31.12. jeden Jahres geschlossen. Hinter die letzte Eintragung ist folgender Abschlussvermerk zu setzen:  
 

Mit Nr. __________ für Neueintragungen geschlossen.  
_______________________, den _________________  
_____________________________________________  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)  

 
7.1 Aufträge, die nach Ablauf der auf das Jahr der ersten Eintragung folgenden drei Kalenderjahre nicht endgültig erledigt sind, werden 
unter neuer Nummer in das Register des neuen Jahres übernommen. Sie werden den Neueingängen vorangestellt und in der Spalte 6 
jeweils als „Übertrag“ vermerkt.  
 
7.2 Auf der Grundlage der gemäß Nummer 7 vermerkten Auftragsnummer werden die bereinigte Anzahl der in dem Jahr erteilten 
sonstigen Aufträge und gesondert die bereinigte Anzahl der isolierten Zustellungsaufträge ermittelt. Dazu wird von der Anzahl der 
sonstigen Aufträge die Anzahl der sonstigen Aufträge abgezogen, bei denen in der Spalte 6 vermerkt worden ist, dass die Akten an einen 



anderen Gerichtsvollzieher übergeben worden sind (vgl. Nummer 5.2) oder bei denen in der Spalte 6 „Übertrag“ vermerkt worden ist 
(Nummer 7.1). Ferner ist die Anzahl der Fehleinträge (z.B. irrtümliche erneute Eintragung bereits registrierter Aufträge, fehlerhaft von der 
Verteilungsstelle zugeteilte und anschließend unmittelbar an den zuständigen Gerichtsvollzieher abgegebene Aufträge - soweit sie zuvor 
im Dienstregister erfasst wurden -, lediglich aufgrund eines Wechsels der EDV-Fachanwendung wiederholt registrierte Aufträge) 
abzuziehen. Die Berechnung der bereinigten Anzahl der isolierten Zustellungsaufträge ist entsprechend vorzunehmen. Die Berechnung 
ist unter Angabe der konkret abgezogenen Aufträge und des Ergebnisses der Subtraktion im Anschluss an den Abschlussvermerk wie 
folgt zu dokumentieren: 
 
 

Feststellungen zu Nummer 7.2: 
 
1. Bereinigte Anzahl der Aufträge:  
 
________________ (Anzahl Aufträge) 
 
- _______(Übertrag)  
 
- _______(Abgabe an andere Gerichtsvollzieher)  
 
- _______(Fehleinträge)  
 
= _______(Ergebnis der Berechnung)  
 
2. Bereinigte Anzahl der isolierten Zustellungsaufträge:  
 
___________ (Anzahl Zustellungsaufträge) 
 
- _______ (Abgabe an andere Gerichtsvollzieher) 
 
- _______ (Fehleinträge) 
 
= _______(Ergebnis der Berechnung)  
 
 
 
 
_______________________, den _________________  
 
_____________________________________________  
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)  
 

 
 
 



Amtsgericht  20 

Ober-Gerichtsvollzieher 

Kassenbuch I 
Einnahmen, die nicht sofort verwendet werden können

Dieses Kassenbuch enthält einschließlich des Titel-
blattes 

_____________(i. B.:__________________________ 

____________________________________) Blätter, 
die mit einer ⎯ amtlich angesiegelten ⎯ mit Trocken-
stempel befestigten ⎯ Schnur durchzogen sind*). 

____________________, den ___________________ 
Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 

______________________________
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

______________
*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden und beschnitten 
sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen. 

Die Richtigkeit der Übertragung der in Spalte 9 des 
Kassenbuches eingestellten Beträge in das Kassen-
buch I des neuen Jahres wird bescheinigt. 

____________________, den ___________________ 
Der Geschäftsleiter des Amtsgerichts 

______________________________ 
(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

Anleitung 

1. Einzutragen sind alle Einnahmen im baren und unbaren Zahlungsverkehr, die nicht binnen drei Tagen verwendet 
werden können (z. B. Vorschüsse mit Ausnahme der Vorschüsse nach § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 
Satz 2 und 3 GvKostG, einstweilen zurückbehaltene Versteigerungserlöse u. a.). Sie sind in das KB II - und zwar 
auch dort in Spalte 4 - zu übertragen, sobald und soweit ihre Verwendung möglich ist. In Spalte 14 ist dabei auf die 
betreffende Nummer des KB I hinzuweisen. Scheckbeträge sind erst nach Einlösung der Schecks durch den Ge-
richtsvollzieher einzutragen. 

2. Die Spalten 1 bis 4 sind unverzüglich nach Eingang der Zahlung, bei Zahlungen, die in Abwesenheit des Gerichts-
vollziehers oder an den Gerichtsvollzieher außerhalb des Geschäftszimmers geleistet werden, unverzüglich nach 
seiner Rückkehr auszufüllen. In den Spalten 2 und 3 ist das Kalenderjahr nur dann zu vermerken, wenn ein ande-
res als das laufende in Frage kommt. 

GV 3  Kassenbuch I: Einnahmen, die nicht sofort verwendet werden können (§ 49 GVO)



3. In Spalte 4 ist der Gesamtbetrag der Zahlung in einer Summe einzutragen, auch wenn er mehreren Empfängern 
zusteht. Die Spalte 4 ist aufzurechnen, sobald auf einer Seite weitere Eintragungen in dieser Spalte nicht mehr 
möglich sind. 

4. Die Verwendung des eingezahlten Betrags ist jeweils neben der Eintragung (Spalten 1 bis 4) in den Spalten 5 bis 9 
nachzuweisen. Wird der eingezahlte Betrag in Teilbeträgen verwendet, so ist der jeweils verbleibende Restbetrag 
auf der entsprechenden Unterzeile in Spalte 10 zu vermerken. Reichen die Unterzeilen der Spalten 5 bis 8 nicht 
aus, so werden die weiteren Eintragungen zu dieser Nummer unter der nächsten freien Nummer fortgesetzt. Dabei 
sind bei beiden Nummern in Spalte 10 entsprechende Verweisungsvermerke aufzunehmen. Bei der neuen Num-
mer ist Spalte 4 nicht auszufüllen. 

5. Die Spalten 5 bis 8 werden bei der Verwendung der Beträge, die Spalte 9 dagegen erst beim Jahresabschluss 
ausgefüllt. Die Spalten 5 bis 8 sind jeweils nach Ablauf des Vierteljahres aufzurechnen. 

6. Das KB I ist am 31.12. jeden Jahres abzuschließen. Die nach Spalte 9 noch nicht verwendeten Beträge sind in das 
KB I für das neue Jahr zu übernehmen; die neuen Nummern sind in Spalte 9 des alten KB I, die bisherigen Num-
mern in Spalte 10 des neuen KB I zu vermerken. Die Schlusssummen der Spalten 5 bis 9 müssen mit der Schluss-
summe der Spalte 4 übereinstimmen. Den Abschluss hat der Gerichtsvollzieher unter Angabe von Ort, Tag und 
Amtsbezeichnung zu unterschreiben. 
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Amtsgericht Vierteljahr 20

Ober-Gerichtsvollzieh-er/-in

Kassenbuch II
Verwendete Einnahmen

Dieses Kassenbuch enthält einschließlich des Titelblat-
tes

_____________(i. B.:__________________________

____________________________________) Blätter, 
die mit einer amtlich angesiegelten mit Trocken-
stempel befestigten Schnur durchzogen sind*).

____________________, den ___________________
D. Geschäftsleiter/in des Amtsgerichts

______________________________
(Unterschrift und Amtsbezeichnung)

______________
*) Bei Büchern, die in einen festen Einband gebunden und beschnitten 
sind, sind die Worte von „die“ bis „sind“ zu streichen.

Anleitung

1. Einzutragen sind alle Einnahmen im baren und unbaren Zahlungsverkehr, die binnen drei Tagen verwendet
werden können, sowie Vorschüsse nach § 4 Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 4 Satz 2 und 3 GVKostG;
Scheckbeträge sind - unter Kennzeichnung der Zahlungsart in Spalte 14 - in die Spalten 4 und 11 einzutra-
gen, wenn der Scheck an den Gläubiger weitergeleitet wird (§ 60 Abs. 5 Satz 5 GVGA); andere Scheckbe-
träge sind erst nach Einlösung des Schecks durch den Gerichtsvollzieher einzutragen. Bei der Übernahme
der Beträge aus dem KB I ist die Anleitung 1 zum KB I zu beachten.

2. Die Spalten 1 bis 4 sind unverzüglich nach Eingang der Zahlung, bei Zahlungen, die in Abwesenheit des Ge-
richtsvollziehers oder an den Gerichtsvollzieher außerhalb des Geschäftszimmers geleistet werden, unver-
züglich nach seiner Rückkehr auszufüllen. In Spalte 3 ist auch das Jahr zu vermerken, wenn ein anderes als
das laufende in Frage kommt.

3. In Spalte 4 ist der Gesamtbetrag der Zahlung in einer Summe einzutragen, auch wenn er mehreren Empfän-
gern zusteht.

Kommen mehrere Dienstregisternummern in Frage, so sind sie in Spalte 3 und die in den einzelnen Sachen
verwendeten Teilbeträge in den Spalten 5 bis 11 je auf einer besonderen Zeile einzutragen.

4. Die Spalten 5 bis 11 sind spätestens am dritten Tag nach dem Zahlungseingang auszufüllen. Unverzüglich
nach einer Buchung in Spalte 11 ist der Überweisungsauftrag auszuschreiben oder die Barzahlung auszufüh-
ren.

5. In den Spalten 5 bis 10a sind alle eingegangenen Beträge nachzuweisen. An die Kasse abzuliefernde Be-
träge sind nach landesspezifischer Vorgabe mit einem *-Vermerk gekennzeichnet. Beträge, die nicht mit ei-
nem *-Vermerk gekennzeichnet sind, werden dem Gerichtsvollzieher nach den geltenden landesrechtlichen
Bestimmungen überlassen. Die dem Gerichtsvollzieher zustehenden Anteile an Gebühren und ggf. Doku-
mentenpauschalen sind in den Spalten 5 und 7 nicht abzuziehen. Sofern ein Vorsteuerabzug (einzeln oder
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pauschaliert) erfolgt, sind die Auslagen für Drittrechnungen nach Abzug der in der Drittrechnung ausgewiese-
nen Umsatzsteuer (netto) in die Spalte 10a einzustellen. Erfolgt kein Vorsteuerabzug, so sind die Auslagen 
ohne Abzug der in der Drittrechnung ausgewiesenen Umsatzsteuer (brutto) in die Spalte 10a einzustellen.

6. Eingezogene und an die Kasse abzuliefernde Umsatzsteuer nach Nr. 717 KV-GvKostG ist in Spalte 9 nach-
zuweisen. Sofern auf Drittauslagen ein Vorsteuerabzug (einzeln oder pauschaliert) erfolgt ist, wird die hierauf 
entfallende Umsatzsteuer nach Nr. 717 KV-GvKostG in die Spalte 13 eingestellt. (Dies gilt nur, wenn der Ge-
richtsvollzieher nicht steuerpflichtige Organisationseinheit ist).

7. In Spalte 11 sind alle Zahlungen an die Parteien oder an Dritte einschließlich der Hinterlegungen und der 
Rückzahlung von Vorschüssen und Überschüssen darzustellen. Auszahlungen, die im Zusammenhang mit 
Auslagen des Gerichtsvollziehers stehen, sind jedoch hier nicht darzustellen; insoweit bleibt es bei der Bu-
chung in den Spalten 10 und 10a.

8. In Spalte 12 und 13 sind hinsichtlich der im DR II verzeichneten Aufträge die nach § 7 Abs. 3 GVO aus der 
Landeskasse zu erstattenden Auslagen einschließlich der bei erfolgten Vorsteuerabzug zu erstattenden Um-
satzsteuer zu vermerken. Dabei sind nur die Spalten 1 bis 3, 12 und 13 auszufüllen. In den Sonderakten sind 
die Nummer des KB II und die nach dem GVKostG entstandenen Kosten in voller Höhe zu vermerken. Dort 
sind auch die Vermerke nach Nummer 6 Abs. 5 DB-GVKostG zu fertigen. Gehen solche Kosten nachträglich 
ein, so sind sie unter einer neuen laufenden Nummer des KB II zu buchen. Gleichzeitig sind in den Spal-
ten 12 und 13 die früher gebuchten Beträge, soweit sie durch den Eingang gedeckt sind, erkennbar abzuset-
zen.

Für die Buchung der aus der Landeskasse zu erstattenden Auslagen wird, soweit im DR I verzeichnete Auf-
träge betroffen sind, auf die Anleitung 7 zum DR I verwiesen.

9. Spalte 14 ist zur Aufnahme aller Vermerke bestimmt, die zur Klarstellung zweckmäßig erscheinen oder ange-
ordnet sind. Bei Einstellung von Umsatzsteuerbeträgen in Spalte 13 ist zu vermerken, dass es sich um die 
als Ausgleich für vom Gerichtsvollzieher verauslagte Umsatzsteuer bei Vorsteuerabzug handelt.

10. Die Geldspalten sind zum nächsten Abrechnungstag unter einer besonderen laufenden Nummer (Spalte 1) 
aufzurechnen. Die Schlusssummen sind doppelt zu unterstreichen. Innerhalb des Abrechnungsabschnitts 
sind die einzelnen Seiten bereits aufzurechnen, sobald auf ihnen weitere Eintragungen nicht mehr vorgenom-
men werden können.

11. Alle ausgezahlten Gelder, die an den Gerichtsvollzieher zurückgelangen, sind als Geldeingänge erneut in 
das Kassenbuch einzutragen.

12. Das Kassenbuch II ist am 31.3., 30.6., 30.9. und 31.12. jeden Jahres abzuschließen und die Schlusszusam-
menstellung dieses Vordrucks auszufüllen.
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Übertrag

Zu übertragen

Durch
das
Jahr

lfd. Nr.

Tag
der Ein-
tragung

Nr. des DR
(bei DR I

Seite)

Eingezahlter
Betrag

Von dem Betrag in Spalte 4 sind 

Vermerke

die mit einem * Vermerk gekennzeichneten Beträge der Spalten 5 bis 10a nach landesspezifischer Festlegung an 
die Kasse abzuliefern. Der Restbetrag ist dem Gerichtsvollzieher als Entschädigung für Auslagen zu überlassen.

auszuzahlen

Gebühren Kleinbeträge
Dokumenten-

pauschale

Wegegelder u. 
Reisekosten 

nach Nr. 711 u. 
712 KV-
GvKostG

Umsatzsteuer 
nach Nr. 717 
KV-GvKostG

Pauschale 
nach

Nr. 716
KV-GvKostG

Auslagen nach
Nrn. 701 bis 
710, 713 bis 

715
KV-GvKostG

Aus der Landeskasse zu
erstattende Auslagen

Wenn Prozess- oder
Verfahrenskostenhilfe
bewilligt ist und bei Auf-

trägen des Gerichts: 
Wegegelder und

Reisekosten

Sonstige Auslagen 
einschließl. 

Umsatzsteuer nach 
Nr. 717 KV-GvKostG 

auf Drittauslagen bei 
Vorsteuerabzug

10a 11 12 13
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Schlusszusammenstellung

EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent EUR Cent

Summe

Cent EUR Cent

______________, den_________________

GV 4 Kassenbuch II Schlusszusammenstellung: Verwendete Einnahmen (§ 49 GVO) 

Lfd. Nr. der
Schlusssummen-

buchung des
Abrechnungs-

abschnitts

Eingezahlt

Von dem Betrag in Spalte 4 sind 

Umsatzsteuer 
nach Nr. 717 
KV-GvKostG

Pauschale 
nach

Nr. 716
KV-GvKostG

Aus lagen 
nach

Nrn. 701 bis  
710, 713 bis  

715
KV-GvKostG

(wie Sp. 13)

Laut Abrechnungsschein sind

die mit einem * Vermerk gekennzeichneten Beträge der Spalten 5 bis 10a nach landesspezifischer 
Festlegung an die Kasse abzuliefern. 

Der Restbetrag ist dem Gerichtsvollzieher als Entschädigung für Auslagen zu überlassen.

Ausgezahlt

Gebührenanteile und 
Dokumentenpauschale

Kleinbeträge 
abgeliefert

Umsatzsteuer 
abgeliefert

Gebühren Kleinbeträge Dokumenten-
pauschale

Wegegelder 
u. 

Reisekosten 
nach Nr. 711 

u. 712
KV-GvKostG

Aus der Landeskasse zu
erstattende Auslagen

Wenn Prozess- oder
Verfahrenskostenhilfe
bewilligt ist und bei Auf-

trägen des Gerichts: 
Wegegelder und

Reisekosten

(wie Sp. 
"Umsatzsteuer 
nach Nr. 717 
KV-GvKostG")

Sonstige 
Auslagen 

einschließl. 
Umsatzsteuer 

nach Nr. 717 KV-
GvKostG auf 

Drittauslagen 
bei 

Vorsteuerabzug

ein-
behalten
als Ver-
gütung

ab-
geliefert

(wie Sp. 4) (wie Sp. 5) (wie Sp. 6) (wie Sp. 7) (wie Sp. 8) (wie Sp. 9) (wie Sp. 10)

EUR

(wie Sp. 10a) (wie Sp. 11) (wie Sp. 12)

________________________________________ 
(Unterschri ft und Amtsbezeichnung

(wie Sp. 
"Kleinbeträge")

(wie Sp. "Eingezahlt")

(wie Sp. 
"Gebühren und 
Dokumenten-
pauschale")
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Anlage zum Abrechnungsschein  
 
Monatsabrechnung, 2-Monatsabrechnung und Quartalsabrechnung  
 
Gebühreneinnahmen   Euro 
Höchstbetrag für einen Auftrag 84,00  Euro 
Höchstbetrag (1 Monat, 2 Monate oder Quartal)    Euro 
 
Bei Überschreitung d. Monatshöchstbeträge / d. Quartalshöchstbetrags werden gewährt 40,00  % 
 
a) Berechnung der Gebühr (auch bei Überschreitung von Einzelhöchstbeträgen) 
 
Gebühreneinnahmen Monat 1  Euro 
Gebühreneinnahmen Monat 2  Euro 
Gebühreneinnahmen Monat 3  Euro 
Summe Monate   Euro 
abzüglich Gebühreneinnahmen, bei der der Einzelhöchstbetrag überschritten wurde  Euro 
Betrag A  Euro 
Betrag A x 15%  Euro 
zuzüglich Entschädigung für die Überschreitung (je Auftrag 84,00 Euro)  Euro 
Betrag B  Euro 
 
Hier ist zu prüfen, ob der Betrag B den Monatshöchstbetrag, den Höchstbetrag für 2 Monate bzw. den 
Quartalshöchstbetrag überschreitet. Wenn ja, dann weiter mit b). Wenn nein, dann 
 
Betrag B x 0,5% gem. § 8 Satz 1 SächsBesG (Pflegeversicherung)  Euro 
Betrag B abzüglich Pflegeversicherung   Euro 
abzüglich Berechnung für Monat 1  Euro 
abzüglich Berechnung für Monat 2  Euro 
Übertrag in Abrechnungsschein  Euro 
 
b) Bei Überschreitung des Höchstbetrags für 1 Monat / 2 Monate oder ein Quartal 
 
Gebühren unter Berücksichtigung der Überschreitung der Einzelhöchstbeträge (Betrag B)  Euro 
Betrag B abzüglich Monatshöchstbetrag / -beträge / Quartalshöchstbetrag = Betrag C  Euro 
Betrag C x 40%  Euro 
Monatshöchstbetrag / Quartalshöchstbetrag zuzüglich Betrag 40% = Betrag D  Euro 
Betrag D x 0,5% (Pflegeversicherung)  Euro 
Betrag D abzüglich Pflegeversicherung   Euro 
abzüglich Berechnung für Monat 1  Euro 
abzüglich Berechnung für Monat 2  Euro 
Übertrag in Abrechnungsschein  Euro 
 
 
1) Anzusetzen sind die Beträge nach der Sächsischen Vollstreckungsvergütungsverordnung vom 16. September 2014 (SächsGVBl. 
S. 530, 554), die durch Artikel 5 der Verordnung vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 532) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung. 
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GV 12 Übersicht über die Geschäftstätigkeit der Vollstreckungsbeamten (§ 71 GVO) 

Oberlandesgericht 
Landgerichtsbezirk 
Amtsgericht 
Ober - Haupt- Gerichtsvollzieher(in) 

 

 

Übersicht über die Geschäftstätigkeit (GV 12) 
der Vollstreckungsbeamtinnen und -beamten (Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher sowie Vollziehungsbe-

amtinnen und -beamte der Justiz) 

für das Jahr 20_____ 

 
 

Anleitung  
Zur Sicherung der ordnungsmäßigen Aufstellung der Übersicht gemäß § 71 GVO hat die Gerichtsvollzieherin oder 
der Gerichtsvollzieher jährlich oder in den von der Dienstaufsichtsbehörde angeordneten Zeiträumen die Geschäfts-
ergebnisse aus den Dienstregistern festzustellen und in die Übersicht zu übernehmen. 
Die Übersicht ist von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher unter Angabe von Ort, Tag und Amtsbe-
zeichnung zu unterschreiben oder qualifiziert elektronisch zu signieren. 
Bei der Zählung sind nur die in den Feststellungszeitraum fallenden Aufträge und Vollstreckungshandlungen zu be-
rücksichtigen. Feststellungszeitraum ist das Kalenderjahr. Sofern die Landesjustizverwaltung eine vierteljährliche 
Datenerhebung bestimmt hat, beinhalten die Feststellungszeiträume die Zeiträume vom 01.01. bis 31.03., 01.01. bis 
30.06., 01.01. bis 30.09. und 01.01. bis 31.12. eines jeden Jahres. Die Anzahl der Vollstreckungsaufträge ist nach 
den Anleitungen zum Dienstregister I und Dienstregister II zu ermitteln. Bei der Erfassung der beauftragten und erle-
digten Vollstreckungshandlungen ist darauf zu achten, dass diese (z.B. bei Abgaben oder Übertragungen aus frühe-
ren Registern) nur einmal gezählt werden. Bei Abgaben hat die übernehmende Gerichtsvollzieherin bzw. der über-
nehmende Gerichtsvollzieher nur die noch nicht erledigten Vollstreckungshandlungen in den Spalten „beauftragte“ 
und „erledigte“ Vollstreckungshandlung zu erfassen. Die abgebende Gerichtsvollzieherin bzw. der abgebende Ge-
richtsvollzieher hat die beauftragten, aber noch nicht erledigten Vollstreckungshandlungen auszutragen.  
Erstreckt sich ein Gerichtsvollzieherbezirk auf den Bezirk oder Teile des Bezirks mehrerer Amtsgerichte, so sind alle 
Geschäfte sowohl für jeden Amtsgerichtsbezirk als auch in Bezug auf den Gesamtbezirk der Gerichtsvollzieherin 
bzw. des Gerichtsvollziehers nachzuweisen, §§ 12 und 13 GVO. 
 
Erläuterungen zu den einzelnen Spalten bzw. Zeilen  
 
Allgemeine Angaben: 
 
Amtsgericht / Name des GV 
Einzutragen sind die Bezeichnung des Amtsgerichtes und der Name und Vorname der Gerichtsvollzieherin oder des 
Gerichtsvollziehers.  
 
Aufträge lt. DR I und DR II: 
 
Sp. 2a Bereinigte Geschäftszahl Zustellungsaufträge 
Zu erfassen ist die bereinigte Anzahl der im DR I bzw. DR II eingetragenen reinen Zustellungsaufträge (z.B. Zustel-
lung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen, Zahlungsverboten etc.). Diese sind gemäß Nr. 7 der Anleitung 
zum DR II bzw. Nr. 12 der Anleitung zum DR I zu ermitteln. Die Anzahl der damit beauftragten Zustellungen ist in 
den Spalten 5a bis 5e zu erfassen. Die im Rahmen des Zwangsvollstreckungs- bzw. Eintragungsanordnungsverfah-
rens ausgeführten Zustellungen sind nicht zu zählen.  
 
Sp. 2b Bereinigte Geschäftszahl sonstige Aufträge  
Anzugeben ist die Anzahl der im DR II registrierten bereinigten Aufträge mit Ausnahme der reinen Zustellungsauf-
träge. Diese ist gem. Nr. 7 der Anleitung zum DR II zu ermitteln. Die Anzahl der damit beauftragten Vollstreckungs-
handlungen ist in den Spalten 3a bis 3i zu erfassen. 
 
Sp. 2c darunter Aufträge kosten-/ gebührenbefreiter Auftraggeber  
Hier ist die Anzahl der im DR I bzw. DR II unter jeweils einer Nummer registrierten Aufträge kosten- und gebühren-
befreiter Auftraggeber anzugeben. Es handelt sich um eine Teilmenge der in den Spalten 2a und 2b erfassten Auf-
träge. Zu erfassen sind Auftraggeber nach Nr. 6 Abs. 2 Satz 1 der Durchführungsbestimmungen zum Gerichtsvoll-
zieherkostengesetz (DB-GvKostG), denen PKH oder VKH bewilligt worden ist, gerichtliche Aufträge nach Nr. 6 
Abs. 2 Satz 2 DB-GvKostG und Aufträge kosten- und gebührenbefreiter Auftraggeber nach Nr. 6 Abs. 3 DB-
GvKostG i.V.m. § 2 GvKostG. Soweit nicht kosten-/gebührenbefreite Auftraggeber über eine kostenbefreite Kasse 
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(z.B. die Handwerkskammern, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure) vollstrecken, sind diese Aufträge in den 
Spalten 2c und 2d nicht zu erfassen. 
 
Sp. 2d darunter Behördenaufträge 
Zu erfassen ist die Anzahl der Aufträge, die nach dem JBeitrG und nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen zu voll-
strecken sind. Hierbei handelt es sich teilweise um eine Schnitt-/Untermenge der in der Spalte 2c zu erfassenden Aufträge 
(z.B. Aufträge der Staatsanwaltschaften, der Gerichtskassen / Zahlstellen). 
 
Beauftragte Vollstreckungshandlungen: 
 
Sp. 3a bis 3d Pfändungsaufträge, VAK-/ EV-Aufträge, Verhaftungsaufträge, Beseitigung von Widerstand ge-
mäß § 892 ZPO 
Hier ist die Zahl der beauftragten Vollstreckungshandlungen zu erfassen. Bedingt beauftragte Vollstreckungshand-
lungen sind erst mit dem Eintritt der Bedingung zu erfassen.  
Die Beseitigung von Widerstand im Rahmen eines Vollstreckungsauftrags ohne ausdrücklichen Auftrag ist nicht zu 
erfassen. 
 
Sp. 3e bis 3h Räumungsaufträge nach § 885a ZPO sowie sonstige Räumungsaufträge nach § 885 ZPO  
Hier ist die Zahl der entsprechenden Räumungsaufträge, untergliedert nach  
 § 885a ZPO und  
 § 885 ZPO  

sowie darüber hinaus untergliedert nach Wohnraum und sonstigen Räumungsvollstreckungen, zu erfassen. 
 
Sp. 3i Sonstige Aufträge 
Hier ist die Zahl nachfolgend aufgeführter Vollstreckungshandlungen/-aufträge zu erfassen, die nicht in den Sp. 3a 
bis 3h enthalten sind:  
 

 isolierte gütliche Erledigungen nach § 802b ZPO  
 isolierte Drittstellenauskünfte  
 Vorführungen  
 Herausgabe von Personen/Sachen  

 
Aufträge zur gütlichen Erledigung sind hier nur zu erfassen, soweit sich der Auftrag darauf beschränkt.  
Drittstellenauskünfte im VAK- oder Verhaftungsverfahren sind hier nicht zu zählen. Die Zahl der eingeholten Drittstel-
lenauskünfte ist in Sp. 8b zu erfassen. Wird die Gerichtsvollzieherin oder der Gerichtsvollzieher gleichzeitig beauf-
tragt, mehrere Auskünfte über das Vermögen des Schuldners nach § 802l Abs. 1 Satz 1 ZPO einzuholen, handelt es 
sich nur um einen zu erfassenden Auftrag.  
Weiterhin sind hier Vorführungsaufträge, Aufträge zur Herausgabe von Personen oder Sachen anzugeben.  
Andere als die vorstehend genannten Geschäfte sind hier nicht zu erfassen.  
 
Sonstiges: 
 
Sp. 4a und 4b Erfolgte Auskunfts- und Unterstützungsersuchen  
Zu erfassen ist die Anzahl der von der Gerichtsvollzieherin oder dem Gerichtsvollzieher gestellten Auskunfts- 
und/oder Unterstützungsersuchen nach § 757a Abs. 1 und 4 ZPO und § 758 ZPO. Die Erfassung erfolgt unabhängig 
davon, ob dem Ersuchen entsprochen oder nicht entsprochen wurde. Ein kombiniertes Auskunfts- und Unterstüt-
zungsersuchen nach § 757a Abs. 3 Satz 2 ZPO ist sowohl in der Sp. 4a als auch in der Sp. 4b zu erfassen.  
 
Sp. 4c Auskunftsersuchen Dritter  
Hier sind Auskunftsersuchen von Dritten, z.B. von Behörden, Insolvenzverwaltern oder Betreuern, außerhalb eines 
Vollstreckungsverfahrens zu erfassen. 
 
Erledigte und versuchte Zustellungen: 
 
Sp. 5a bis 5c Erledigte und versuchte Zustellungen  
Zu erfassen ist die Anzahl der erledigten und versuchten Zustellungen, differenziert nach persönlich bewirkter Zu-
stellung, Zustellung unter Mitwirkung der Post und Zustellung elektronischer Dokumente gemäß § 193a ZPO. Die im 
Rahmen des Zwangsvollstreckungs- bzw. Eintragungsanordnungsverfahrens ausgeführten Zustellungen sind nicht 
zu zählen. Zu erfassen sind somit z.B. die Zustellung von Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen, Zahlungsver-
boten, Kündigungsschreiben, notariellen Urkunden und sonstigen Schreiben. Soweit aufgrund amtsbekannter 
Nichtermittlung des Schuldners keine Zustelltätigkeit entfaltet wird, entfällt die Erfassung. Bei der Zustellung elektro-
nischer Dokumente liegt ein Versuch vor, wenn ein Fehlerprotokoll erstellt wird.  
Sofern ein Zustellungsversuch später, z.B. im Rahmen einer anderen Zustellungsart, erfolgreich durchgeführt wird, 
sind die Versuche und die erfolgreichen Zustellungen zu zählen. 
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Sp. 5d, 5e darunter an Drittschuldner zugestellte Vorpfändungsbenachrichtigungen und Pfändungs- und 
Überweisungsbeschlüsse 
Die an Drittschuldner zugestellten Vorpfändungsbenachrichtigungen und die an Drittschuldner zugestellten Pfän-
dungs- und Überweisungsbeschlüsse sind hier unabhängig davon zu erfassen, ob sie persönlich, unter Mitwirkung 
der Post oder elektronisch zugestellt wurden. Es sind ebenso wie in den Sp. 5a bis 5c die versuchten und erledigten 
Zustellungen zu erfassen.  
 
Vollstreckungshandlungen erledigt durch: 
 
Sp. 6a Tatsächliche Pfändung 
Zu erfassen sind ganz oder teilweise erfolgreich durchgeführte Pfändungsaufträge. Die Anzahl der einzelnen Pfän-
dungen im Rahmen eines Pfändungsauftrags ist nicht zu zählen. Versuchte oder erfolglose Pfändungen bzw. Pfand-
abstand sind nicht zu zählen.  
 
Sp. 6b Abnahme der Vermögensauskunft einschließlich Übersendung des Vermögensverzeichnisses oder 
der eidesstattlichen Versicherung  
Zu erfassen sind tatsächlich abgenommene Vermögensauskünfte und tatsächlich abgenommene eidesstattliche Versiche-
rungen. Erfolgt statt der Abnahme der Vermögensauskunft die Übersendung des Vermögensverzeichnisses (§ 802d Abs. 1 
Satz 2 ZPO), ist dies ebenfalls zu zählen. 
 
Durchgeführte Räumungen: 
 
Sp. 7a bis 7d durchgeführte Räumungen 
Hier ist die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Räumungen nach  
 
 § 885a ZPO und  
 § 885 ZPO, 

 
untergliedert nach Wohnraum und sonstigen Räumungsvollstreckungen, zu erfassen. 
 
Erledigte Ermittlungen des Aufenthaltsortes / Drittstellenauskünfte: 
 
Sp. 8a Durchgeführte Ermittlungen des Aufenthaltsortes bei Meldebehörden von Amts wegen und im Auf-
trag gemäß § 755 Abs. 1 Satz 1 und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO  
Zu erfassen ist die Anzahl der auf Antrag und von Amts wegen durchgeführten Ermittlungen des Aufenthaltsortes 
gemäß § 755 Abs. 1 Satz 1 und § 882c Abs. 3 Satz 2 ZPO (nur Auskunftserhebungen bei der Meldebehörde).  
 
Sp. 8b Eingeholte Drittstellenauskünfte  
Die Anzahl der eingeholten Drittstellenauskünfte nach § 802l ZPO ist zu erfassen.  
Es sind sowohl isolierte als auch Auskünfte innerhalb eines Vollstreckungsverfahrens zu erfassen. 
 
Zahl der offenen Verfahren: 
 
Sp. 9a Zahl der offenen Verfahren  
In dieser Spalte ist die Zahl der offenen Verfahren zum 31.12. eines Jahres oder zu den von der Landesjustizverwal-
tung festgelegten kürzeren Erhebungsendzeitpunkten zu erfassen. Ist ein Auftrag zu einem Stichtag offen, wird er 
als offener Auftrag in den Spalten 9a und ggf. 9b gezählt. Soweit ein Auftrag zu den von der jeweiligen Landesjustiz-
verwaltung bestimmten Endzeitpunkten offen ist, z.B. zum Stichtag 31.03. und 30.06., wird er in beiden Erhebungen 
erfasst.  
Offen sind Verfahren, bei denen noch nicht alle Vollstreckungshandlungen durch die Gerichtsvollzieherin bzw. den 
Gerichtsvollzieher erledigt sind. Erledigt sind Verfahren in der Regel mit Übersendung des Protokolls und der 
Schlusskostenrechnung bzw. Hinterlegung des Vermögensverzeichnisses beim zentralen Vollstreckungsgericht 
(§ 802f Abs. 6 ZPO). Nr. 4 der Anleitung zum DR II und §§ 27, 28 GVO sind zu beachten. Der Kosteneingang ist 
nicht entscheidend. Landesspezifische Regelungen der Landesjustizverwaltung sind zu beachten.  
 
Sp. 9b darunter laufende Ratenzahlungen  
In dieser Sp. ist als Untermenge zu der Sp. 9a die Anzahl der offenen Verfahren mit Zahlungsvereinbarungen anzu-
geben. Zu erfassen sind die am Stichtag noch offenen Verfahren mit laufender Ratenzahlung oder gewährter Zah-
lungsfrist aufgrund eines nach § 802b Abs. 2 ZPO abgeschlossenen Zahlungsplans.  




